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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Rechtshilfe

Die Sperrung und Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte
ausländischer, politisch exponierter Personen soll sich künftig auf eine gesetzliche
Grundlage stützen können. Im Mai 2014 verabschiedete der Bundesrat die Botschaft zu
einem entsprechenden Gesetzesentwurf, dessen Ausarbeitung auf eine im Kontext des
Arabischen Frühlings überwiesene Motion Leutenegger Oberholzer (sp, BL) zurückging.
Hatte sich der Bundesrat bei den Vermögenssperrungen gegen Personen aus dem
Umfeld der gestürzten Präsidenten Ben Ali (Tunesien) und Mubarak (Ägypten) noch auf
die Verfassung gestützt, soll in Zukunft ein eigenes, die bisherige Praxis
zusammenfassendes Bundesgesetz die Voraussetzungen für die Anordnung der
Sperrung, Einziehung und Rückerstattung von Potentatengeldern regeln. Der
Gesetzesentwurf ist Teil der seit den 1980er Jahren laufenden, proaktiven
Rückerstattungspolitik und zielt unter anderem auf die Wahrung der Reputation des
schweizerischen Finanzplatzes und die Bekämpfung der Straflosigkeit. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.05.2014
NADJA ACKERMANN

Strafrecht

Eine weitere Möglichkeit, den Opferschutz zu verbessern, besteht darin, dass Opfer
oder Angehörige auf Gesuch hin über die Flucht, die Freilassung oder den Hafturlaub
von Straftätern informiert werden. Dies war durch eine parlamentarische Initiative
Leutenegger Oberholzer (sp, BL) (09.430) gefordert worden. Der Bundesrat hatte 2012
einen Entwurf in die Vernehmlassung gegeben. Einen besseren Opferschutz im
weitesten Sinn hatte auch eine von beiden Kammern überwiesene Motion der FDP-
Liberalen-Fraktion (12.4077) zum Ziel. Der 2012 eingereichte Vorstoss beabsichtigte die
Strafprozessordnung dahingehend zu ändern, dass eine beschuldigte Person auch ohne
effektiven Rückfall in Untersuchungs- oder Sicherheitshaft gehalten werden kann. Der
Bundesrat beantragte die Annahme des Anliegens, welches er im Rahmen einer
umfassenden Revision der Strafprozessordnung behandeln will. 2

MOTION
DATUM: 11.09.2013
NADJA ACKERMANN

Mit 166 zu 8 Stimmen bei 9 Enthaltungen hiess der Nationalrat einen Entwurf zu einem
Bundesgesetz über das Informationsrecht des Opfers gut. Die Vorlage, die im
Anschluss an die parlamentarische Initiative Leutenegger Oberholzer erarbeitet wurde,
sieht vor, dass Opfer von Straftaten, deren Angehörige sowie Dritte mit schutzwürdigem
Interesse auf schriftliches Gesuch hin auch nach dem Abschluss des Strafverfahrens
über den Straf- und Massnahmenvollzug und wesentliche Haftentscheide informiert
werden. Die vom Bundesrat vorgeschlagene Stärkung der Interessen des Verurteilten
sowie eine Einschränkung des Kreises der Informationsberechtigten wurden von der
grossen Kammer abgelehnt. Der Ständerat folgte dem Nationalrat bezüglich der
Informationsberechtigten. Hingegen sprach er sich für den Vorschlag des Bundesrates
aus, dass die Information verweigert werden kann, wenn berechtigte Interessen des
Verurteilten betroffen sind. An dieser Streitfrage entzündete sich eine
Differenzdebatte, in welcher der Nationalrat zunächst an der Formulierung seiner
Kommission festhielt, wonach eine Informationsverweigerung nur bei ernsthafter
Gefahr des Verurteilten zulässig sei. Nachdem der Ständerat jedoch ebenfalls auf seiner
Position verharrte, lenkte die grosse Kammer auf den Kompromissvorschlag ein, dass
nur bei berechtigten Interessen des Verurteilten die Informationsausgabe verweigert
werden kann. So konnte die Gesetzesrevision im Nationalrat einstimmig und im
Ständerat mit 44 zu 1 Stimmen verabschiedet werden. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 08.05.2014
NADJA ACKERMANN
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Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Im September 2017 reichten die WAK-NR (Mo. 17.3706) sowie die WAK-SR (Mo. 17.3665)
zwei gleich lautende Motionen zum Verzicht auf die Revision des Steuerstrafrechts ein,
welche der Bundesrat zur Annahme empfahl. Ursprung der nun unliebsam gewordenen
Revision war eine vom Parlament 2010 angenommene Motion Schweiger (fdp, ZG),
welche zum Beispiel Rechtsunsicherheiten eliminieren, verschiedene Steuerarten
vereinheitlichen oder eine Überbestrafung vermeiden wollte. Die als Antwort auf diese
Motion ausgearbeitete Gesetzesrevision war jedoch in der Vernehmlassung grandios
gescheitert, wie es Bundesrat Maurer ausdrückte. Die Revision hätte gemäss dem
Finanzminister die Grenzen bezüglich Schutz der Privatsphäre und Schutz des
Bankkundengeheimnisses so stark verschoben, dass die Vorlage nicht mehr
mehrheitsfähig war. Daher hatte der Bundesrat die Revision im November 2015
zurückgestellt. Als Reaktion unter anderem auf diese Vorlage wurde jedoch die
Volksinitiative „Ja zum Schutz der Privatsphäre“ eingereicht, welche das inländische
Bankkundengeheimnis in der Verfassung verankern wollte. Während sich der
Nationalrat für einen Gegenvorschlag zur Initiative aussprach, lehnte der Ständerat
einen solchen aber ab. Stattdessen reichte die WAK-SR obige Kommissionsmotion zum
Verzicht auf die Revision ein. Der Nationalrat zog nach und beschloss zudem, die
Behandlung der Volksinitiative und des Gegenvorschlags bis nach der Wintersession
2017 – also bis nach der Behandlung der zwei Kommissionsmotionen – zu sistieren. 

In Anbetracht dieser Vorgeschichte stand die Diskussion der Kommissionsmotionen im
Nationalrat im Zeichen der Signalwirkung auf die Initianten der sogenannten „Matter-
Initiative”. Etwas kryptisch erklärte zum Beispiel Leo Müller (cvp, LU), dass eine
Annahme der zwei Motionen und die Signale des Bundesrates, das Steuerstrafrecht
nicht mehr zu traktandieren, dafür sorgen könnten, dass „die Initianten über das
weitere Vorgehen und über das Schicksal dieser Initiative entscheiden“ und die
Initiative mit anderen Worten zurückziehen würden. Dieses „vorauseilende Geschenk“
an die Initianten kritisierte aber nicht nur Susanne Leutenegger Oberholzer (sp, BL) und
mit ihr die linke Ratshälfte. Deutliche Kritik äusserte auch Martin Landolt (bdp, GL), der
die Motionen als „aktive Sterbehilfe“ für die Volksinitiative bezeichnete. Es sei nicht
Aufgabe von Parlament und Bundesrat, den Initianten den Rückzug zu erleichtern. Die
Annahme der Motion stelle einen Verzicht auf die Chancen, welche eine Revision
durchaus haben könnte, dar, was Landolt unter anderem als Arbeitsverweigerung
bezeichnete. Auf Nachfrage betonte Bundesrat Maurer zudem, dass es keine
Absprachen zwischen ihm, den Initianten und den Urhebern des Gegenvorschlags gäbe.
Vielmehr brachte er einen anderen, formelleren Aspekt für den Verzicht auf die
Revision ins Spiel. So könne man im schweizerischen demokratischen Prozess nicht
einfach eine Vorlage aus dem Jahr 2013 nach fünf Jahren wieder hervornehmen, da
sich das Umfeld stark verändert habe. Dazu bedürfe es mindestens einer neuen
Vernehmlassung, zudem müsse die Verrechnungssteuerreform in Betracht gezogen
werden. Im Sinne einer Frontbereinigung oder „einer Beruhigung der Wogen, die mit
einer Volksinitiative hochgegangen sind“ sollen die Motionen angenommen werden,
empfahl Maurer weiter. Mit 120 zu 64 Stimmen (bei einer Enthaltung) nahm eine aus den
SVP-, FDP- und CVP-Fraktionen bestehende Mehrheit des Nationalrats die beiden
Motionen an. 4

MOTION
DATUM: 07.12.2017
ANJA HEIDELBERGER
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